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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1994

Norm

UStG 1972 §1

Rechtssatz

Eine Leistung unterliegt nur dann der Umsatzsteuer, wenn sie gegen Entgelt ausgeführt wird, das heißt, wenn ein

wirtschaftlicher Leistungsaustausch stattfindet.
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